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Teil B7 Detaillierte Regelungen für den Leistungsbereich Geotechnik
Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für das Objekt
des Leistungsbereichs Geotechnik des in Teil §1 näher definierten Projekts
§ 1         Leistungen des Auftragnehmers
1.1         Grundleistungen §3 Abs. 1 Anlage 1.3, Geotechnischer Bericht nach DIN 4020         i.S.d. DIN EN 1997-2:2010-10, Abschn. 6.3., A7) 
Der AG beauftragt den AN mit den folgenden Teilleistungen:
Leistungsphasen
Bewertunggem. HOAI
von der HOAI abweichende Bewertung*
1
Grundlagenermittlung und Erkundungskonzept entsprechend Bewertungsabschnitt 1 nach DIN EN 1997-2:2010-10, Abschnitt 17.2, Absatz 1 (Teil a) 
– Klären der Aufgabenstellung, Ermitteln der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse auf Basis vorhandener Unterlagen
– Festlegen und Darstellen der erforderlichen Baugrund-erkundungen 
15 %
2
Beschreiben der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse ent-sprechend Bewertungsabschnitt 1 nach DIN EN1997-2:2010-10, Abschnitt 17.2, Absatz 1 (Teil b)
– Auswerten und Darstellen der Baugrunderkundungen sowie der Labor- und Felduntersuchungen
– Abschätzen des Schwankungsbereiches von Wasserständenund/oder Druckhöhen im Boden
– Klassifizieren des Baugrunds und Festlegen der Baugrundkenn-werte
35 %
3
Beurteilung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse, Empfeh-lungen, Hinweise, Angaben zur Bemessung der Gründung ent-sprechend Bewertungsabschnitt 1 nach DIN EN1997-2:2010-10, Abschnitt 17.2, Absatz 1 (Teil c) 
– Beurteilung des Baugrunds 
– Empfehlung für die Gründung mit Angabe der geotechnischen Bemessungsparameter (zum Beispiel Angaben zur Bemessung einer Flächen- oder Pfahlgründung)
– Angabe der zu erwartenden Setzungen für die vom Tragwerks-planer im Rahmen der Entwurfsplanung nach §49 zu erbringen-den Grundleistungen 
50 %
– Hinweise zur Herstellung und Trockenhaltung der Baugrube und des Bauwerks sowie Angaben zur Auswirkung der Baumaß-nahme auf Nachbarbauwerke
– Allgemeine Angaben zum Erdbau 
– Angaben zur geotechnischen Eignung von Aushubmaterial zur Wiederverwendung bei der betreffenden Baumaßnahme sowie Hinweise zur Bauausführung
* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen:
Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:
Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:
1.2         Besondere Leistungen (§3 Abs. 1 Anlage 1)
Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden Besonderen Leistungen:
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.1
4
Beschaffen von Bestandsunterlagen
5
Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe von Aufschluss-arbeiten und deren Überwachung
6
Veranlassen von Labor- und Felduntersuchungen
7
Erstellung eines Programms für zusätzliche Untersuchungen nach Abgabe des Geotechnischen Berichts
8
Entwicklung von Berechnungs-Bodenprofilen
9
Aufstellen von geotechnischen Berechnungen zur Stand-sicherheit oder Gebrauchstauglichkeit, wie z.B. Setzungs-, Grundbruch- und Geländebruchberechnungen
10
Aufstellen von hydrogeologischen, geohydraulischen und besonderen numerischen Berechnungen und Nachweisen
11
Beratung zu Dränanlagen, Anlagen zur Grundwasser-absenkung oder sonstigen ständigen oder bauzeitlichen Eingriffen in das Grundwasser
12
Beratung zu Probebelastungen sowie fachtechnisches Betreuen und Auswerten
13
Geotechnische Beratung zu Gründungselementen, Baugruben- oder Hangsicherungen und Erdbauwerken, Mitwirkung bei der Beratung zur Sicherung von Nachbar-bauwerken
14
Untersuchungen zur Berücksichtigung dynamischer Bean-spruchungen bei der Bemessung des Objekts oder seiner Gründung sowie Beratungsleistungen zur Vermeidung oder Beherrschung von dynamischen Einflüssen
15
Mitwirken bei der Bewertung von Nebenangeboten aus geotechnischer Sicht
16
Mitwirken während der Planung oder Ausführung des Objekts sowie Besprechungs- und Ortstermine
17
Geotechnische Freigaben
18
Beurteilung im Hinblick auf die geothermische Nutzung des Baugrunds
19
Durchführung und Beurteilung chemischer Wasseranalysen
20
Beurteilung von chemischen Bodenbelastungen 
(einschl. der Leistungen nach DIN EN 1997-2:2010-10, Abschn. 6.2, A[7])
21
Erstellung von Unterlagen für den Antrag auf wasser-rechtliche Erlaubnis
22
Festlegung von Bemessungswasserständen mit Hilfe von geohydraulischen Daten und Berechnungen
23
Bewertung des Einflusses bestehender Bauwerke wie Gebäude, Brücken, Tunnel, Dämme, Böschungen
24
Ermittlung von Einflüssen aus der Entwicklungsgeschichte des Planungsbereichs und seiner Umgebung
25
Beschaffung und Auswertung von Luftbildern für die Kampfmittelbeurteilung
26
27
28
§ 2         Stufenweise Beauftragung
Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:
1. Stufe:
Ordnungsnummern:
2. Stufe:
Ordnungsnummern:
3. Stufe:
Ordnungsnummern:
§ 3         Honorar des AN
3.1         Honorargrundlagen für Leistungen Anlage 1 (zu §3 Abs. 1) Ziff. 1.3.4
Honorarzone (Anlage 1 Ziff. 1.3.4 Abs. 2–4 HOAI):
als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maß-geblichen Bewertungsmerkmale)
als abschließende Festlegung
Honorarsatz:
(§ 2a i.V.m. Anlage 1 Ziff. 1.3.4 HOAI)
Die anrechenbaren Kosten betragen unter Einschluss ggf. vorhandener Bausubstanz:
€
Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 
3.2         Besondere Leistungen
Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.2 festgelegt:
Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine Vergütungsverein-barung unter Berücksichtigung der in Teil A dieses Ingenieurvertrags vereinbarten Stundensätze treffen.
3.3         Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte
a)
Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und AN die Honorarhöhe wie folgt:
Sofern die anrechenbaren Kosten den untersten Tafelwert für die anrechenbaren Kosten unter-schreiten,
wird das Honorar wie folgt ermittelt:
wird pauschal der unterste Tafelwert für die anrechenbaren Kosten der vereinbarten Honorar-zone zur Honorarermittlung herangezogen.
Sofern die anrechenbaren Kosten den obersten Tafelwert für die anrechenbaren Kosten über-schreiten, wird das Honorar wie folgt ermittelt:
b)
Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objekts innerhalb der Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrags und die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten wie folgt:
3.4         Fortschreibung des Honorars bei Änderungen
a)
Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben vor Fertigstellung des Geotechnischen Entwurfberichts ist die Berechnungsgrundlage für die Honorarermittlung entspre-chend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über derartige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nachweise bezüglich der fortgeschriebenen Kosten zukommen zu lassen.
b)
Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.
c)
§10 HOAI gilt im Übrigen entsprechend. § 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB bleiben unberührt.
§ 4         Planungsgrundlagen 
AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:
bereits vorliegende Unterlagen:
noch nicht vorliegende Unterlagen:
§5         Sonstige Vereinbarungen
AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:
Ort, Datum
Ort, Datum
für den AG
für den AN
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